
Beschlussantrag Zugänglichkeit von sensiblen Einbürgerungs-Daten im Sinne von Art. 42 f. 
GVGR 

Der Gemeinderat wird aufgefordert, zu prüfen, ob die sensiblen Daten der Einbürgerungs-
Dossiers wirklich allen Gemeinderät:innen zugänglich sein müssen. 

Antrag der Bürgerrechtskommission: Die Dossiers sollen in Zukunft nur noch den Mitgliedern 
der Bürgerrechtskommission zugänglich sein. Hingegen sollen die Mitglieder des 
Gemeinderats auf Anfrage Einsicht in die Dossiers bekommen. 

 

Begründung:  

Seit der Einführung des CCMI-Geschäftsverwaltungssystems sind die gesamten Dossiers der 
einbürgerungswilligen Personen allen Mitgliedern des Gemeinderates zugänglich. Die 
Mitglieder der Bürgerrechtskommission erachten diese Zugänglichkeit als unverhältnis-
mässig, da es sich zum Teil um persönliche sensible Daten handelt.  

 

Wädenswil, 27. September 2022 

Hans Roth, Präsident der Bürgerrechtskommission 

 

 


